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Die deutschen Versicherer begrüßen, dass auch Finanzanlagenvermittler zukünf-

tig im Rahmen der Anlageberatung Informationen über die Nachhaltigkeitspräfe-

renzen ihrer Kunden einholen und diese bei der Eignungsbeurteilung berücksich-

tigen müssen. Damit wird ein Gleichlauf zur Beratung über Versicherungsanlage-

produkte durch Versicherungsvermittler erreicht, der dem europäischen Recht zu-

grunde liegt. 
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Zu Artikel 2 Nr. 1 – § 3 Abs. 5 FinVermV-E 

Zukünftig soll der praktische Teil der Sachkundeprüfung auch entfallen, wenn der 

Prüfling einen Sachkundenachweis im Sinne des § 34i Abs. 2 Nr. 4 GewO besitzt. 

Der praktische Teil der Sachkundeprüfung kann laut Begründung in diesem Fall 

entfallen, da der Prüfling bereits im Rahmen der Sachkundeprüfung nach § 34i 

Abs. 2 Nr. 4 GewO nachgewiesen habe, dass er über die erforderliche praktische 

Beratungskompetenz verfügt.  

Diese Überlegung ist nachvollziehbar. Sie gilt jedoch gleichermaßen, wenn die 

erforderliche praktische Beratungskompetenz im Rahmen des Sachkunde-

erfordernisses gemäß § 34d GewO nachgewiesen wurde. Die praktische Prüfung 

sollte daher nicht nur entfallen, wenn der Prüfling eine auf offene Investment-

vermögen im Sinne des § 1 Abs. 4 KAGB beschränkte Sachkundeprüfung ablegt. 

Es gibt keinen sachlichen Grund dafür, dass ein Sachkundenachweis nach § 34i 

GewO zu einer anderen Art der Befreiung vom praktischen Prüfungsteil führt als 

die Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 oder 2 GewO bzw. der Sachkundenachweis nach 

§ 34d Abs. 5 GewO.  

Insofern sollte ein Gleichlauf in Bezug auf das Erfordernis des praktischen Teils 

der Sachkundeprüfung zwischen VersVermV, ImmVermV und FinVermV her-

gestellt werden. Eine entsprechende Anpassung von § 3 Abs. 5 Nr. 1 FinVermV 

ist sachgerecht. 

Berlin, 30. November 2022 

 


